
(3) Die Abgeordneten erläutern den Bürgern die Politik des soziali
stischen Staates. (Artikel 56 Absatz 4 der Verfassung)

(4) Die Abgeordneten sind verpflichtet, regelmäßig Sprechstunden 
und Aussprachen durchzuführen sowie den Wählern über ihre Tätig
keit Rechenschaft zu legen. (Artikel 57 Absatz 1 der Verfassung)

§40
Der Ministerrat sichert, daß die Staats- und Wirtschaftsorgane den 

Abgeordneten die erforderliche Hilfe bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben geben und sie über Maßnahmen informieren, die auf Grund 
kritischer Hinweise und Vorschläge der Abgeordneten eingeleitet wor
den sind.

§41
Die Leiter der Betriebe, Kombinate und Einrichtungen sowie die 

Vorstände der Genossenschaften sind verpflichtet, mit den Abgeord
neten zusammenzuarbeiten, sie durch Informationen und Beratungen 
in ihrer Abgeordnetentätigkeit, insbesondere bei ihrem öffentlichen 
Auftreten sowie bei der Durchführung von Sprechstunden, zu unter
stützen. Sie haben die Bedingungen dafür zu schaffen, daß die Abge
ordneten in den Betrieben, Kombinaten, Genossenschaften und Ein
richtungen ihre Verantwortung voll wahrnehmen können.

§42
Die Abgeordneten der Volkskammer haben das Recht, an den Ta

gungen der örtlichen Volksvertretungen mit beratender Stimme teilzu
nehmen. (Artikel 58 der Verfassung)

§43
(1) Die Abgeordneten der in der Volkskammer vertretenen Par

teien und Massenorganisationen können sich zu Fraktionen zusam
menschließen.

(2) Die Bildung einer Fraktion, das Verzeichnis ihrer Mitglieder so
wie die Namen des Vorsitzenden, des Stellvertreters und des Sekretärs 
der Fraktion sind dem Präsidium der Volkskammer schriftlich mitzu
teilen.

§44
(1) Die den Abgeordneten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit 

bekanntwerdenden vertraulichen Materialien und Informationen un
terliegen der Geheimhaltung.

(2) Das Präsidium der Volkskammer trifft dazu die erforderlichen 
Festlegungen.
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